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Text 
 

B e t r i eb s a u fn a h me b e wi l l i g u n g  

§ 73. (1) Der Betrieb eines Zivilflugplatzes darf erst aufgenommen werden, wenn die zur Erteilung 
der Zivilflugplatz-Bewilligung zuständige Behörde (§ 68) dies bewilligt hat 
(Betriebsaufnahmebewilligung). Der Bescheid über diese Bewilligung ist schriftlich zu erteilen, 
andernfalls leidet er an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

(2) Die Betriebsaufnahmebewilligung ist dem Inhaber einer Zivilflugplatz-Bewilligung auf dessen 
Antrag zu erteilen, wenn er nachweist, daß auf dem errichteten Zivilflugplatz ein geordneter Flugbetrieb 
gewährleistet ist und der Zivilflugplatz den Anforderungen der Zivilflugplatz-Verordnung (§ 66) sowie 
gegebenenfalls der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 zur Festlegung von Anforderungen und 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf Flugplätze gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008, ABl. Nr. L 44 
vom 14.02.2014 S. 1, entspricht. 

(3) Vor der Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Betriebsaufnahmebewilligung hat die 
zuständige Behörde eine mündliche Verhandlung an Ort und Stelle vorzunehmen. Hiebei ist zu prüfen, ob 
die in der Zivilflugplatz-Bewilligung auferlegten Verpflichtungen erfüllt sind. 
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